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Ä n d e r u n g e n 

zur 

Verordnung über die Zulassung privater Gegenprobensachverständiger 
und über Regelungen für amtliche Gegenproben sowie zur Änderung der 

Gegenprobensachverständigen-Prüflaboratorienverordnung 

 

 

1. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 3 Nummer 2 GPV) 

In Artikel 1 ist in § 2 Absatz 3 Nummer 2 nach dem Wort "Lebensmittel-" das 
Wort ", Futtermittel-" einzufügen. 

 

Begründung: 

Mit der Aufnahme des Wortes "Futtermittel" soll verhindert werden, dass eine 
in der amtlichen Futtermittelüberwachung tätige Person als Gegenprobensach-
verständige für die Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Be-
darfsgegenständen und kosmetischen Mitteln tätig werden kann. 

 

2. Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 2 Satz 2, 3 GPV) 

In Artikel 1 ist § 7 Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

a) Satz 2 ist zu streichen. 

b) Satz 3 ist wie folgt zu fassen: 

"Über die Unterrichtung sind Nachweise zu führen und auf Anforderung 
der nach Absatz 1 zuständigen Behörde vorzulegen; die Nachweise sind ein 
Jahr lang aufzubewahren." 
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Folgeänderungen: 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Im bisherigen § 7 Absatz 2 Satz 4 sind die Wörter "gelten Satz 1 bis 3" 
durch die Wörter "gelten Satz 1 und 2" zu ersetzen. 

b) § 8 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 1 ist die Angabe "Satz 4" durch die Angabe "Satz 3" zu 
ersetzen. 

bb) In Nummer 2 sind die Wörter "oder Satz 2, jeweils auch in Verbindung 
mit Satz 4, den unmittelbaren Lieferanten oder die zuständige Behörde 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig informiert." durch die Wörter ", auch in 
Verbindung mit Satz 3, den unmittelbaren Lieferanten nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder" zu 
ersetzen. 

cc) Folgende Nummer 3 ist anzufügen: 

"3. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, einen 
Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig vorlegt oder aufbewahrt." 

 

Begründung: 

Die vorgesehenen Informationspflichten können im Interesse der Unternehmer 
und der Überwachungsbehörden weiter reduziert werden. Die zuständigen Be-
hörden benötigen die Informationen über die erfolgte Weiter-Unterrichtung 
durch den Lebensmittelunternehmer nur im Bedarfsfall, beispielsweise wenn 
das Untersuchungsergebnis einer amtlichen Probenahme bzw. das Hinterlassen 
einer Gegenprobe angezweifelt wird. Eine Information an die zuständige Be-
hörde in jedem Fall einer hinterlassenen Gegenprobe darüber, dass der Le-
bensmittelunternehmer seiner Verpflichtung aus § 7 Absatz 2 Satz 1 nachge-
kommen ist, wird darüber hinaus nicht für erforderlich gehalten. 

 

 


